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An mittleren und kleineren Krankenhäusern tre-
ten Fragen einer Substrukturierung gegenüber der
Verpflichtung zurück, mit den zur Verfügung ste-
henden Ärzten eine qualifizierte, fachgerechte
anästhesiologische Patientenversorgung zu jeder
Tages- und Nachtzeit zu gewährleisten. Die Aus-
gestaltung der Stellenpläne nach den Anhalts-
zahlen der Deutschen Krankenhausgesellschaft
läßt den Weiterbildungsstand der angestellten
Krankenhausärzte unberücksichtigt. Die beson-
ders in der Anästhesiologie mit Rücksicht auf die
Patientensicherheit unerläßliche Anleitung und
Beaufsichtigung von Ärzten in Weiterbildung ist
im Hinblick auf den Umfang der Stellenpläne in
kleineren Krankenhäusern kaum zu realisieren.
Daraus ergibt sich für diese die Notwendigkeit,
die Mehrzahl der vorhandenen Planstellen mit
Gebietsärzten für Anästhesiologie zu besetzen.
Aus dem gleichen Grund ist die Umwandlung
ärztlicher Planstellen in AiP-Stellen an kleineren
Krankenhäusern nicht möglich; an mittleren
Krankenhäusern sind ihr engste Grenzen gesetzt.

Die Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie
und Intensivmedizin und der Berufsverband
Deutscher Anästhesisten bekräftigen ihre in meh-
reren Entschließungenl) zum Ausdruck gebrachte
Auffassung, daß eine fachgerechte und zugleich
wirtschaftliche anästhesiologische Versorgung
von Universitätskliniken und großen Kranken-
häusern nur durch eine zentrale Anästhesie-
einrichtung mit einheitlichem Personal- und
Sachetat zu gewährleisten ist. Wegen des umfang-
reichen Aufgabengebietes und der Personalstärke
einer derartigen zentralen Einrichtung kann sich
eine Substrukturierung empfehlen. Diese darf die
Einheit des Fachgebietes nicht in Frage stellen.
Die ärztliche Weiterbildungsordnung sieht für das
Gebiet Anästhesiologie keine Teilgebiete vor;
dafür besteht auch kein sachliches Bedürfnis.

Wie im einzelnen Substrukturierungen gestaltet
werden können, bestimmt sich nach den Erforder-
nissen und Gegebenheiten der einzelnen Kliniken
und Krankenhäuser. Die Voraussetzungen für
Universitätseinrichtungen, die das Fach auch in
Forschung und Lehre zu vertreten haben, sind
dabei gesondert zu berücksichtigen.

Unabhängig von der Art einer Substrukturierung
müssen sämtliche Ärzte einer zentralen Anästhe-
sieeinheit Kenntnisse und Erfahrungen erwerben,
die das gesamte Fachgebiet umfassen, um sich in
allen Teilbereichen an der Patientenversorgung
beteiligen und gegenseitig vertreten zu können.
Zur Aufrechterhaltung und ständigen Auf-
frischung dieser umfassenden Kenntnisse und
Erfahrungen ist es notwendig, feste Zuordnungen
auf Dauer zu bestimmten Aufgabengebieten zu
vermeiden und die Möglichkeit einer regel-
mäßigen Rotation vorzusehen.
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